
FachV-btuD: § 28 Abschluss einer Maßnahme

§ 28  Abschluss einer Maßnahme 
 
Eine Maßnahme der modularen Qualifizierung, die fachlich theoretische Inhalte vermittelt, schließt mit einer 
mündlichen Prüfung, die übrigen Maßnahmen mit einer Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme 
(Teilnahmebescheinigung) ab.


